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Abteilung 8
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1. Instanz

Aktenzeichen S 4 AL 113/98
Datum 18.01.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 8 AL 136/01
Datum 25.01.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
18.01.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die Aufhebung der Bewilligung von Arbeitslosengeld
(Alg) ab 17.06.1997 und die Erstattungsforderung von 2.978,60 DM streitig.

Dem 1968 geborenen KlÃ¤ger wurde nach einer bis 31.01.1997 ausgeÃ¼bten
BeschÃ¤ftigung als Schreiner ab 01.02.1997 Alg bewilligt. In einem Aktenvermerk
vom 03.07.1997 ist festgehalten, der KlÃ¤ger habe telefonisch mitgeteilt, in der Zeit
vom 17. bis 23.06.1997 bei einer Firma U. B. einen Nebenverdienst erzielt zu haben.
Nachdem der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 30.07. 1997 mitgeteilt hatte, trotz
zweimaliger Aufforderung vom Arbeitgeber keine Nebenverdienstbescheinigung
erhalten zu haben, ging bei der Beklagten schlieÃ�lich am 05.08.1997 eine vom
Arbeitgeber selbst erstellte Bescheinigung ein, wonach der KlÃ¤ger vom 17. bis
24.06.1997 insgesamt 49,5 Stunden gearbeitet und einen Bruttolohn von 1.089,00
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DM erzielt habe. Die TÃ¤tigkeit sei als VollzeitbeschÃ¤ftigung vorgesehen gewesen,
der KlÃ¤ger wÃ¤hrend der Probezeit entlassen worden.

Die Bewilligung des Alg wurde zunÃ¤chst ab 18.08.1997 aufgehoben. nachdem der
KlÃ¤ger mitgeteilt hatte, ab diesem Tag wieder in Arbeit zu sein.

In seiner Stellungnahme zu dem AnhÃ¶rungsschreiben, wonach er in der Zeit vom
17.06. bis 16.08.1997 Leistungen zu Unrecht bezogen habe, gab der KlÃ¤ger an,
nach Beendigung seiner TÃ¤tigkeit bei der Firma B. diese umgehend der Beklagten
mitgeteilt zu haben.

Mit Bescheid vom 17.10.1997 hob die Beklagte die Bewilligung des Alg ab
17.06.1997 auf und forderte die Erstattung von 2.978,60 DM. Der KlÃ¤ger habe vom
17. bis 24.06.1997 eine mehr 25.06.1997 nicht mehr persÃ¶nlich bei der Beklagten
vorgesprochen.

Mit seinem Widerspruch machte der KlÃ¤ger geltend, er habe dem Arbeitsamt stets
seine AktivitÃ¤ten angezeigt und sei auch im Falle der Firma B. persÃ¶nlich beim
Arbeitsamt gewesen, wo man ihm eine Nebenverdienstbescheinigung mitgegeben
habe.

Mit Widerspruchsbescheid vom 27.01.1998 wies die Beklagte den Widerspruch als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Er habe die Arbeitsaufnahme erst am 03.07.1997
mitgeteilt.

Mit seiner zum Sozialgericht Augsburg (SG) erhobenen Klage hat der KlÃ¤ger
vorgetragen, unmittelbar nach Beendigung des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses,
also am 25. oder 26.06.1997, beim Arbeitsamt, und zwar bei Frau L. ,
vorgesprochen und mitgeteilt zu haben, wieder arbeitslos zu sein. Das SG hat in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung die Arbeitsvermittlerin L. als Zeugin vernommen;
bezÃ¼glich ihrer Aussage wird auf das Protokoll Bezug genommen. Mit Urteil vom
18.01.2001 hat das SG die Klage abgewiesen. Nach dem Ergebnis der
Beweisaufnahme stehe zur Ã�berzeugung des Gerichts fest, dass der KlÃ¤ger seine
BeschÃ¤ftigungsaufnahme nicht rechtzeitig, sondern erst am 03.07. 1997
telefonisch mitgeteilt habe. PersÃ¶nliche Vorsprachen am 25. bzw. 26.06.1997
lieÃ�en sich weder durch die Angaben der Zeugin noch durch den Inhalt der
Leistungsakte bestÃ¤tigen. Auch fÃ¼r die anschlieÃ�ende Zeit habe der KlÃ¤ger
eine persÃ¶nliche Vorsprache nicht nachweisen kÃ¶nnen. Er habe wissen mÃ¼ssen,
dass er die BeschÃ¤ftigungsaufnahme unverzÃ¼glich anzuzeigen habe und dass
durch sie der Leistungsanspruch entfallen sei.

Mit seiner Berufung wiederholt der KlÃ¤ger sein bisheriges Vorbringen.

Er beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom 18.01.2001 sowie den Bescheid vom
17.10.1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 27.01.1998
aufzuheben.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie schlieÃ�t sich den AusfÃ¼hrungen in den EntscheidungsgrÃ¼nden des Urteils
des SG an.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird im Ã�brigen auf den Inhalt der
Verwaltungsunterlagen der Beklagten und der Verfahrensakten beider
RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§ 143, 151 des
Sozialgerichtsgesetzes â�� SGG -), ein AusschlieÃ�ungsgrund (Â§ 144 Abs.1 SGG)
liegt nicht vor.

In der Sache erweist sich das Rechtsmittel als unbegrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG
die Klage abgewiesen, da die angefochtenen Bescheide der Beklagten nicht zu
beanstanden sind.

Durch die Aufnahme der VollzeitbeschÃ¤ftigung am 17.06.1997 ist der Anspruch auf
Alg erloschen, da die nach Â§ 100 Abs.1 des ArbeitsfÃ¶rderungsgesetzes (AFG)
erforderliche Tatbestandsvoraussetzung der Arbeitslosigkeit nicht mehr gegeben
war. Damit ist im Sinne des Â§ 48 Abs.1 Satz 1 des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB X) in den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, die bei Erlass des
Bewilligungsbescheides vorgelegen haben, eine wesentliche Ã�nderung
eingetreten. GemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs.1 Satz 2 Nr.2 SGB X i.V.m. Â§ 152 Abs.3 AFG i.d.F.
des Gesetzes vom 21.12.1993 (BGBl.I S.2353) war die Beklagte berechtigt und
verpflichtet, die Bewilligung des Alg mit Wirkung vom Zeitpunkt der Ã�nderung der
VerhÃ¤ltnisse aufzuheben, da der KlÃ¤ger seiner durch Rechtsvorschrift
vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher fÃ¼r ihn nachteiliger
Ã�nderungen der VerhÃ¤ltnisse wenigstens grob fahrlÃ¤ssig nicht nachgekommen
ist. GemÃ¤Ã� Â§ 60 Abs.1 Satz 1 Nr.2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I)
war der KlÃ¤ger verpflichtet, Ã�nderungen in den VerhÃ¤ltnissen, die fÃ¼r die
Leistung erheblich sind, unverzÃ¼glich mitzuteilen. In seinem Alg-Antrag vom
24.01.1997 hatte er die ErklÃ¤rung unterzeichnet, dass er Ã�nderungen
unverzÃ¼glich anzeigen werde und das Merkblatt "Ihre Rechte, Ihre Pflichten"
erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen zu haben. In diesem Merkblatt
ist er unter anderem darauf hingewiesen worden, dass er die Aufnahme einer
BeschÃ¤ftigung unverzÃ¼glich anzuzeigen habe. Durch die Hinweise in dem
Antragsvordruck und dem Merkblatt war er Ã¼ber seine diesbezÃ¼glichen Pflichten
ausreichend belehrt, so dass eine etwaige Nichtkenntnis auf grober FahrlÃ¤ssigkeit
beruhen wÃ¼rde.

Der KlÃ¤ger hatte eine Aufnahme der VollzeitbeschÃ¤ftigung vor deren Beginn nicht
angezeigt. Seine diesbezÃ¼glichen Angaben sind nicht nachgewiesen und nicht
glaubhaft und widersprechen im Ã�brigen seinem Vorbringen, die Tatsache der
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BeschÃ¤ftigung nach deren Beendigung mitgeteilt zu haben.

Der Anspruch auf Alg ist auch nach Beendigung der BeschÃ¤ftigung nicht wieder
entstanden, da hierfÃ¼r eine erneute persÃ¶nliche Arbeitslosmeldung erforderlich
gewesen wÃ¤re (BSG SozR 3-4100 Â§ 105 Nr.4). Aufgrund des Inhaltes der
Leistungsakte und der Aussage der Zeugin L. steht auch zur Ã�berzeugung des
Senats fest, dass der KlÃ¤ger bis zur Aufnahme seiner BeschÃ¤ftigung am
25.08.1997 nicht erneut persÃ¶nlich vorgesprochen hat. Vielmehr hatte er am
03.07.1997 lediglich telefonisch mitgeteilt, eine NebenbeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt
zu haben. Da aus dieser Mitteilung fÃ¼r die Beklagte nicht ersichtlich war, dass es
sich hierbei um eine mehr als kurzzeitige BeschÃ¤ftigung gehandelt hat, bestand
fÃ¼r sie kein Anlass, den KlÃ¤ger auf das Erfordernis der persÃ¶nlichen
Arbeitslosmeldung zusÃ¤tzlich hinzuweisen. Im Ã�brigen war der KlÃ¤ger durch das
ihm bei Arbeitslosmeldung ausgehÃ¤ndigte Merkblatt auch auf das Erfordernis der
persÃ¶nlichen Arbeitslosmeldung nach einer ZwischenbeschÃ¤ftigung hingewiesen
worden. Auf Seite 6 dieses Merkblattes heiÃ�t es, dass in dem Fall, dass die
Arbeitslosigkeit wegen einer Zwischenbeendigung beendet wÃ¼rde, eine erneute
persÃ¶nliche Arbeitslosmeldung erforderlich sei, selbst wenn noch keine Einstellung
der Leistungszahlung erfolgt sei. FÃ¼r Zeiten vor der Arbeitslosmeldung kÃ¶nne
eine Leistungszahlung nicht erfolgen. Dies gelte auch, wenn er sich wegen einer
beabsichtigten Arbeitsaufnahme aus dem Leistungsbezug abgemeldet habe, eine
Arbeitsaufnahme aber tatsÃ¤chlich nicht erfolgt sei. Aufgrund dieser
ErlÃ¤uterungen musste der KlÃ¤ger wissen, dass ihm auch fÃ¼r die Zeit nach
Beendigung der BeschÃ¤ftigung ein Anspruch nicht zustand, solange er sich nicht
persÃ¶nlich beim Arbeitsamt gemeldet hatte. Deshalb sind insoweit die
Voraussetzungen fÃ¼r die Aufhebung der Bewilligung nach Â§ 48 Abs.1 Satz 2 Nr.4
SGB X gegeben.

Der KlÃ¤ger hat fÃ¼r die Zeit ab 17.06.1997 Alg in HÃ¶he von 2.978,60 DM
bezogen; gemÃ¤Ã� Â§ 50 Abs.1 Satz 1 SGB X hat er diesen Betrag der Beklagten zu
erstatten.

Somit war die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
18.01.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 20.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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